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Protokollauszug 
13. Sitzung vom 29. Juni 2022 
 
 
 
Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

143/2022 6.3.2.1 
 

Neubau Kreuzung Bernstrasse / Engstringerstrasse 
Rückzug Einsprache 

 

 
Bei der Behandlung dieses Geschäfts wirkt Hans-Ueli Hohl, Abteilungsleiter Bau und Planung, mit. 
 
1. Ausgangslage 
 
Das Strassenbauprojekt zum Ausbau des Knotens Bern-/Engstringerstrasse soll als flankierende 

Massnahme zum Projekt Limmattalbahn die Verkehrssituation im Limmattal verbessern. Mit der Re-

alisierung der Limmattalbahn und des Stadtplatzes ist eine umfassende Neugestaltung und städte-

bauliche Aufwertung der Achse Zürcher-/Badenerstrasse bereits erfolgt. Dazu ist flankierend ein Aus-

bau der gesamten Achse Bern-/Überlandstrasse erforderlich. 
 
Das Projekt zum Knoten Bern-/Engstringerstrasse, das einen umfassenden und grundlegenden Kno-

tenausbau mit zusätzlicher, tiefgelegter Spur vorsieht, ist denn auch zentraler Bestandteil der Pla-

nung und des Agglomerationsprogramms und stellt unter anderem sicher, dass die verkehrliche Si-

tuation im Zentrum von Schlieren verbessert werden kann. 
 
Da das Projekt aus städtischer Sicht Mängel und Verbesserungspotenzial aufwies, hat die Stadt im 

Verfahren nach Strassengesetz mit SRB 310 vom 19. Dezember 2016 Einwendung und mit SRB 187 

vom 11. September 2019 Einsprache erhoben, um so die aus städtischer Sicht zwingenden Projekt-

optimierungen zu erreichen. 
 
Die mit dem kantonalen Tiefbauamt (TBA) im Rahmen der Einsprachebereinigung geführten Diskus-

sionen haben gezeigt, dass Projektanpassungen im Sinne der Stadt vorgenommen werden können 

und eine einvernehmliche Lösung mittels Vereinbarung möglich ist. Ziel beider Parteien ist es, eine 

einvernehmliche Lösung zu finden und nicht lange währende Gerichtsverfahren loszutreten. Dazu 

wurde eine Task-Force ins Leben gerufen, welche die offenen Punkte unter Berücksichtigung der 

stadträtlichen Vorgaben diskutieren und bereinigen sollte. 
 
Dieser mehrstufige und intensive Überarbeitungsprozess mit den kantonalen Stellen, bei dem sei-

tens Stadt die Abteilungen Werke, Versorgung und Anlagen sowie Bau und Planung eng zusammen-

gearbeitet haben, ist nunmehr abgeschlossen.  
 
 
2. Vereinbarung 
 
Es liegt eine austarierte Vereinbarung vor, die seitens Stadt einen Rückzug der Einsprache ermög-

licht. Zentral war und ist für die Stadt beim Neubau der Kreuzung eine sichere und verkehrstaugliche 

Lösung, die möglichst grün und nachhaltig gestaltet ist. Insbesondere ist mit dem Projekt eine ver-

kehrliche Entlastung des Zentrums von Schlieren zu erreichen. 
 
Unter dieser Prämisse konnte mit dem TBA aus Sicht der beiden involvierten Ressorts eine Verein-
barung erarbeitet werden, welche auf Massnahmenstufe sicherstellt, dass der Ausbau der Kreuzung 
im Sinne des Stadtentwicklungskonzepts und des Richtplans erfolgen wird. Bei allen verkehrlichen 
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Rahmenbedingungen (Anzahl Spuren, Platzbedarf) kann durch die Vereinbarung eine im Rahmen 
der Möglichkeiten attraktive und grüne Ausgestaltung der Kreuzung erreicht werden. 
 
Die vorliegende Vereinbarung setzt zudem die im Vorfeld vom Stadtrat konkret definierten Vorgaben 
um. Die von der gemeinsamen Task-Force Kanton-Stadt geführten Diskussionen konnten schritt-
weise und letztlich einvernehmlich abgeschlossen werden. 
 
In der Vereinbarung sind die konkreten Massnahmen und Vorgaben sowohl örtlich, zeitlich und fi-
nanziell klar definiert und können im Rahmen der Realisierung umgesetzt werden. Dies macht das 
Aufrechterhalten der Einsprache überflüssig. 
 
 
3. Erwägungen 
 
Die Anliegen der Stadt sind mittels der Vereinbarung gesichert. Die Einsprache kann daher zurück-

gezogen werden. 
 
 
Der Stadtrat beschliesst: 

1. Der ausgearbeiteten Vereinbarung wird zugestimmt. Sie gilt als Bestandteil dieses Beschlusses. 

2. Die Einsprache gemäss Stadtratsbeschluss 187 vom 11. September 2019 wird zurückgezogen. 

3. Der Ressortvorsteher Bau und Planung und der Abteilungsleiter Bau und Planung werden be-

auftragt und ermächtigt, die ausgearbeitete Vereinbarung für die Stadt Schlieren zu unterzeich-

nen. 

4. Mitteilung an 
– Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Projektieren und Realisieren, Walcheplatz 2,  

8090 Zürich 
– Abteilungsleiter Bau und Planung 
– Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen 
– Bereichsleiter Tiefbau 
– Archiv 

 
Status: öffentlich 
 
 
 
Stadtrat Schlieren 
 
 
 
Markus Bärtschiger 
Stadtpräsident 

 Janine Bron 
Stadtschreiberin 
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